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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  Nr. 144/25 mit Vorhaben- 
und Erschließungsplan und örtlichen Bauvorschriften  für den Bereich "Ziegellän-
deweg - Beim Oberen Donauturm" im Stadtteil Westen der Stadt Ulm sowie mit einer 
Ausgleichsfläche auf Flst. Nr. 1345/2 der Gemarkung  Jungingen der Stadt Ulm (TK 
25: 7525 Ulm-Nordwest, 7625 Ulm-Südwest)  
 
Ihr Schreiben Az. SUB-Eng vom 14.07.2010  
 
Anhörungsfrist 03.09.2010 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Re gelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können  
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sa chstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Wie dem Bebauungsplan zu entnehmen ist, liegt für das Plangebiet ein Baugrundgutach-
ten des GeoBüro Ulms vor, das auch Aussagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser enthält. Im Vorfeld der Arbeiten der Tiefgarage sollte ggf. ein Beweissicherungsverfah-
ren der umliegenden Bebauung und Grundstücke eingeleitet werden. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass im Verfahren „Träger öffentlicher Belange“ eine fachtech-
nische Prüfung von eingereichten Gutachten oder Auszügen daraus nicht durchgeführt 
wird. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zur Planung sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 
 
 
Grundwasser  
 
Aus hydrogeologischer Sicht sind zum innerstädtischen Planungsvorhaben keine die o.a. 
Ausführungen ergänzenden Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Bergbau  
 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Planbereich sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht betroffen. 
 
 
Im Entwurf gezeichnet 
 
Dr. Georg Seufert / Sokol 
 


